
Spruch des Monats:

Die Grundsteuererklärung 
zum 01.01.2022  
In seinem Monatsbericht vom Juni 2022 
formulierte das Bundesministerium der Fi-
nanzen: „Von der Grundsteuerreform sind 
circa 36 Millionen wirtschaftliche Einheiten 
[...] in ganz Deutschland betroffen. Die Re-
form ist [...] eines der größten Projekte der 
Steuerverwaltung in jüngerer Zeit.“ Am 
30.03.2022 wurden die Bürger zur Abgabe 
der Erklärung zur Feststellung des Grund-
steuerwerts für den Hauptfeststellungszeit-
punkt 01.01.2022 (Grundsteuererklärun- 
gen) mit der Abgabefrist 31.10.2022 auf-
gefordert. Der Zeitrahmen von sieben Mo-
naten war zu optimistisch. Die Abgabefrist 
wurde deutschlandweit bis einschließlich 
31.01.2023 verlängert. Bundesweit fehlten 
Ende Januar immerhin noch knapp 30 % 
der Erklärungen.  

Bis einschließlich 30.01.2023 wurden in 
Bayern mehr als 4,3 Millionen Grundsteu-
ererklärungen abgegeben, was rund 68 % 
der abzugebenden Erklärungen entspricht. 
Deshalb hat Bayern – im Alleingang – die 
Abgabefrist bis 30.04.2023 verlängert 
(https://www.grundsteuer.bayern.de – Ab-
ruf am 01.02.2023). In Bayern muss der 
(weiter untätige) Bürger nach Aussage des 
bayerischen Finanzministers erst ab 2024 
mit einer Schätzung des Grundsteuerwerts 
rechnen. 
In den anderen Bundesländern wird aber 
auch nicht sofort zu „Sanktionen“ gegrif-
fen, wie auf einigen seriösen Internetseiten 
sowie in Pressemitteilungen der Finanzmi-
nister der Länder zu lesen ist. Auch dort 
werden vorerst nur Erinnerungsschreiben 
von den Finanzämtern verschickt werden, 
mit der Aufforderung, die Erklärung abzu-
geben. Angesichts der Probleme der Bür-

ger mit den Grundsteuererklärungen und 
der hohen Arbeitsbelastung der Steuerbe-
rater wage ich eine Prognose für die ande-
ren Bundesländer: Die Finanzämter werden 
dort in den nächsten Monaten sicher nicht 
zu Schätzungen oder zu Festsetzungen von 
Verspätungszuschlägen oder Zwangsgel-
dern greifen. 
Für die spätere Zeit gilt:  
Zwar sind die Erklärungen zur Feststellung 
der Grundsteuerwerte für den Hauptfest-
stellungszeitpunkt Steuererklärungen im 
Sinne der AO und die Erfüllung dieser Er-
klärungspflicht ist auch erzwingbar und bei 
Nichterfüllung oder bei nicht fristgerechter 
Erfüllung der Erklärungspflicht kann ein 
Verspätungszuschlag  festgesetzt werden. 
Die Festsetzung eines Verspätungszu-
schlags ist eine Ermessensentscheidung des 
Finanzamts, die jedoch im Einzelnen be-
gründet werden muss. 

„Ich telefoniere gerne mit ihr (Angela 
Merkel), aber ich bin jetzt auch gerne 
Bundeskanzler.”  
Olaf Scholz, August 2022
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Lohnsteuer mtl./vj. 11. 04. 14. 04. 
Kirchensteuer 11. 04. 14. 04. 
Umsatzsteuer mtl. 11. 04. 14. 04.

Lohnsteuer mtl./vj. 10. 05. 15. 05. 
Kirchensteuer 10. 05. 15. 05. 
Umsatzsteuer mtl. 10. 05. 15. 05. 
Gewerbesteuer 15. 05. 19. 05.

Einkommensteuer 12. 06. 15. 06. 
Lohnsteuer mtl. 12. 06. 15. 06. 
Kirchensteuer mtl. 12. 06. 15. 06. 
Umsatzsteuer mtl. 12. 06. 15. 06. 
Körperschaftsteuer 12. 06. 15. 06. 

*Keine Schonfrist bei Bar-/Scheckzahlung

April 2023 26. 04. 
Mai 2023 26. 05. 
Juni 2023 28. 06.

Termin Ende der 

Fälligkeit Zahlungsschonfrist*

Fälligkeit der Beiträge

Dienstleistungen 
rund um Lohn  
und Gehalt* 
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*Erstellung von lfd. Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen



Deshalb sollte die Identifizierung am bes-
ten sofort vorgenommen werden. 
So bleibt dann noch genug Zeit für die 
Übermittlung und man gerät nicht noch 
unnötig unter Druck. 
Beginnt das Geschäftsjahr bis einschließlich 
31.12.2021, übermitteln Unternehmen 
ihren Jahresabschluss an den Bundesanzei-
ger. Die Geschäftsabschlüsse, für 2021 und 
früher übermittelt man wie bisher auch an 
den Bundesanzeiger. Neu ist, dass Unter-
nehmen dabei mehr Zeit erhalten. 
Gnadenfrist bis zum 11.04.2023 
Sofern das Geschäftsjahr mit dem Bilanz-
stichtag 31.12.2021 endet, sind Unterneh-
men verpflichtet, Ihren Jahresabschluss 
eigentlich bis zum 31.12.2022 an den Bun-
desanzeiger zu übermitteln. 
Das Bundesamt für Justiz hat entschieden, 
dass in den Fällen, in denen Unternehmen 
erst bis zum 11.04.2023 Ihrer Verpflich-
tung zur vollständigen Übermittlung Ihres 
Jahresabschlusses nachkommen, kein Buß-
geldverfahren eingeleitet wird. 
Ausnahmeregelung gelten für Betrof-
fene des Juli-Hochwassers 2021 
Für die Betroffenen der Juli-Hochwasserka-
tastrophe im Jahr 2021 (vorwiegend Unter-
nehmen in NRW und Rheinland-Pfalz) hat 
das Bundesamt für Justiz Erleichterungen 
vorgesehen. 
Sofern Unternehmen von dieser Katastro-
phe betroffen sind, teilen sie dem Bundes-
amt für Justiz mit, dass Sie Ihren Jahres- 
abschluss noch nicht übermitteln konnten. 
Die Frist kann zwar nicht verlängert werden. 
Dennoch kann das Ordnungsgeldverfahren 
gegen das Unternehmen eingestellt werden. 
In welchem Umfang das Unternehmen 
vom Hochwasser betroffen war, muss an-
gegeben werden. 

Es ist auch anzugeben, ob und wann man 
mit der Wiederaufnahme des Geschäftsbe-
triebs rechnet. 
Diese Größenklassen gelten für den Jah-
resabschluss 
Anhand der nachfolgenden Tabelle kann 
geprüft werden, zu welcher Größenklasse 
Ihr Unternehmen gehört. 
2 der 3 Merkmale müssen an den Ab-
schlussstichtagen von zwei aufeinanderfol-
genden Geschäftsjahren vorliegen. 
 
 
Aktuelles 
 
Wirecard-Skandal: Haftung der BAFin 
Keine Haftung der BAFin gegenüber Anle-
gern wegen Amtspflichtverletzung im Zu-
sammenhang mit dem Wirecard-Skandal. 
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistun-
gen (BAFin) haftet Anlegern nicht auf 
Schadensersatz wegen unzureichender 
Aufsichtswahrnehmung, da die Aufgaben 
allein im öffentlichen Interesse wahrge-
nommen werden. Eine Verletzung der Bi-
lanzkontrollpflichten im Rahmen des sog. 
Wirecard-Skandals ist auch nicht feststell-
bar. Das Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main (OLG) hat mit heute veröffentlichter 
Entscheidung die landgerichtliche Klageab-
weisung bestätigt, wonach ein Anleger die 
BAFin nicht wegen Amtspflichtverletzung 
auf Schadensersatz für erlittene Kursver-
luste in Anspruch nehmen kann. 
Der Kläger kaufte 2019 und 2020 Aktien 
der Wirecard AG. Er nimmt die BAFin 
wegen behaupteter Aufsichts- und Infor-
mationsversäumnisse sowie Amtsmiss-
brauch auf Schadensersatz für die 
erlittenen Kursverluste in Anspruch. Die 
1999 gegründete Wirecard AG unterlag 
der Finanzaufsicht der Beklagten. Im April 
2020 gab ein vom Aufsichtsrat der Wire-
card AG beauftragter Sonderprüfer be-
kannt, dass über die Existenz eines 
Bankguthabens auf Treuhandkonten in 
Höhe von insgesamt 1,9 Mrd. Euro keine 
ausreichenden Prüfungsnachweise zu er-
langen gewesen seien. 
 
Steuerbefreiung für kleinere Photovol-
taikanlagen 
Das Ministerium der Finanzen und für 
Europa des Landes Brandenburg (FinMin) 

Aktuelles: Veröffentlichung 
des Jahresabschlusses 
 
Auch wenn das schon seit vielen Jahren so 
gehandhabt wird. 
Mit der Veröffentlichung vom Jahresab-
schluss beim Bundesanzeiger ist nun Schluss. 
Der Jahresabschluss muss direkt im Unter-
nehmensregister veröffentlicht werden. 
Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt 
ist am 01.08.2022 das Gesetz zur Umset-
zung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) 
in Kraft getreten. 
Für den Unternehmer ist diese Änderung 
insoweit von Bedeutung, als dass die Rech-
nungslegungsunterlagen und der Unter-
nehmensbericht direkt an das Unterneh- 
mensregister übermittelt wird. 
Diese Verpflichtung trifft in den Fällen zu, 
in denen das Geschäftsjahr des Unterneh-
mens nach dem 31.12.2021 beginnt. 
Da bei den meisten Unternehmen das Ge-
schäftsjahr mit dem Kalenderjahr überein-
stimmt, übermitteln Unternehmen somit 
erstmals ihren Jahresabschluss 2022 an das 
Unternehmensregister. 
Konkrete Vorgaben 
Geschäftsjahr beginnt nach dem 31.12.2021: 
Unternehmer veröffentlichen im Unterneh-
mensregister. Frist läuft bis 31.12. des Fol-
gejahres. 
Geschäftsjahr beginnt bis einschließlich 
31.12.2021: 
Unternehmer veröffentlichen im Bundes-
anzeiger. Frist bis 31.12.2022 – verlängert 
bis 11.04.2023 
Achtung: Ohne Registrierung geht nichts. 
Der Unternehmer muss sich einer einmali-
gen elektronischen Identitätsprüfung un-
terziehen. 
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                                    Unternehmensgröße 

Merkmale                     kleinst              klein                mittel-groß      groß 

Bilanzsumme                max. 350.000   max. 6 Mio.     max. 20 Mio.   mehr als 20 Mio. 

                                    EUR                  EUR                 EUR                 EUR 

Umsatzerlöse                max. 700.000   max. 12 Mio.   max. 40 Mio.   mehr als 40 Mio. 

                                    EUR                  EUR                 EUR                 EUR 

Arbeitnehmerzahl im    max. 10           max. 50          max. 250         mehr als 250 

Jahresdurchschnitt,  

ohne Geschäftsführer



Finanzamt als Vorsteuer erstattet zu be-
kommen. 
Zur Vermeidung von möglichen finanziel-
len Nachteilen bei der Anschaffung von 
Photovoltaikanlagen muss nicht mehr auf 
die Kleinunternehmerregelung des § 19 
UStG verzichtet werden. Die Voraussetzun-
gen für die Anwendbarkeit des Nullsteuer-
satzes liegen vor, wenn: 
• die Photovoltaikanlage auf oder in der 

Nähe von Privatwohnungen und Woh-
nungen liegt 

• sowie bei öffentlichen und anderen Ge-
bäuden, die für Tätigkeiten genutzt wer-
den, die dem Gemeinwohl dienen, 
errichtet sind und 

• die installierte Bruttonennleistung der 
Photovoltaikanlage laut dem Markt-
stammdatenregister 30 Kilowatt (peak) 
nicht übersteigt. 

Brandenburgs Finanzministerium weist je-
doch ausdrücklich darauf hin, dass bei  
Inbetriebnahme beziehungsweise bei Er-
weiterung einer Photovoltaikanlage aber 
weiterhin die Verpflichtung zur elektroni-
schen Anmeldung beim Finanzamt besteht. 
 
Übermittlung der Lohnsteuerbescheini-
gung ab 01.01.2023: Wegfall der eTIN 
Die Übermittlung der Lohnsteuerbescheini-
gung ist unter Angabe der eTIN nur noch 
bis einschließlich Veranlagungszeitraum 
2022 zulässig. 
Ab dem Veranlagungszeitraum 2023 ent-
fällt diese Möglichkeit, so dass eine Über-
mittlung ausschließlich anhand der IdNr. 
möglich ist. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
verpflichtet, ihren Arbeitgebern zur Nut-
zung von ELStAM bei Eintritt in das Dienst-
verhältnis die dafür erforderlichen Informa- 
tionen zu geben, insbesondere ihre IdNr. 
mitzuteilen. 
Eine Anforderung der IdNr. durch die Ar-
beitgeber ist aus datenschutzrechtlichen 
Gründen grundsätzlich nicht möglich. 
Sofern bereits eine IdNr. vergeben wurde, 
können die Arbeitgeber (bei Nachweis der 
entsprechenden Legitimation/Vollmacht) 
im Namen ihrer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer eine Anfrage bei dem zu-
ständigen Finanzamt stellen. 
Die Arbeitgeber können ggf. die IdNr., mit 

Zustimmung der betroffenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, über ein ma-
schinelles Anfrageverfahren (MAV) beim 
BZSt (https://www.bzst.de/DE/Unterneh-
men/Identifikationsnummern/Anfragever-
fahrenSteue-rID/anfrageverfahrensteuerid_
node.html) abfragen. 
Weigern sich die betroffenen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die IdNr. mit-
zuteilen, können die Arbeitgeber keine 
ELStAM abrufen. 
In diesen Fällen sind sie verpflichtet, die 
Steuerklasse VI anzuwenden. 
Die Anwendung der Steuerklasse VI ist im 
Lohnkonto zu dokumentieren. 
Sollte in begründeten Einzelfällen Arbeit-
gebern die IdNr. von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern (trotz mehrmaliger 
Aufforderung) und die Zustimmung zum 
Abruf der IdNr. nicht vorliegen, so kann 
eine Lohnsteuerbescheinigung in Papier-
form ausgestellt werden. 
 
Lohnsteuer: Steuerklassenwahl 2023 
Das BMF hat vor dem Hintergrund der Än-
derungen durch das Jahressteuergesetz 
2022 eine aktualisierte Fassung des Merk-
blatts zur Steuerklassenwahl für 2023 bei 
Ehegatten oder Lebenspartnern, die beide 
Arbeitnehmer sind, veröffentlicht. 
Das zwischen dem BMF und den obersten 
Finanzbehörden der Länder abgestimmte 
„Merkblatt zur Steuerklassenwahl für das 
Jahr 2023 bei Ehegatten oder Lebenspart-
nern, die beide Arbeitnehmer sind” erleich-
tert die Steuerklassenwahl und gibt weitere 
Hinweise (u. a. zum Faktorverfahren).  
 
Lohnsteuer: Geänderte Programmab-
laufpläne 2023 
Das BMF hat im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder die 
geänderten Programmablaufpläne für den 
Lohnsteuerabzug 2023 bekannt gemacht 
(BMF, Schreiben v. 13.02.2023). 
Die geänderten Programmablaufpläne be-
rücksichtigen die Anhebung des Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags auf 1.230 EUR und 
des Entlastungsbetrags für Alleinerzie-
hende auf 4.260 EUR durch das Jahressteu-
ergesetz 2022. Die geänderten Programm- 
ablaufpläne sind grundsätzlich ab dem 
01.04.2023 anzuwenden.

informiert über die neuen steuerlichen Er-
leichterungen für Photovoltaikanlagen. 
Hintergrund: Um den Ausbau von erneu-
erbarer Energie aus Sonnenkraft weiter zu 
fördern, hat der Bundesgesetzgeber mit 
dem Jahressteuergesetz 2022 weitere steu-
erliche Erleichterungen für Photovoltaikan-
lagen beschlossen. Hiervon profitieren vor 
allem Inhaber oder Miteigentümer von klei-
neren Photovoltaikanlagen. 
Hierzu führt das FinMin Brandenburg wei-
ter aus: 
Die Einnahmen aus dem Betrieb von Pho-
tovoltaikanlagen sind rückwirkend zum  
1. Januar 2022 von der Einkommenssteuer 
befreit, wenn die Bruttonennleistung: 
• auf Einfamilienhäusern und Gewerbeim-

mobilien (laut Marktstammdatenregister) 
30 Kilowatt (peak) 

• beziehungsweise 15 Kilowatt (peak) je 
Wohn- und Gewerbeeinheit bei übrigen 
Gebäuden wie zum Beispiel Mehrfamili-
enhäuser oder gemischt genutzte Immo-
bilien insgesamt jedoch maximal 100 
Kilowatt (peak) pro Steuerpflichtigen 
oder Mitunternehmerschaft nicht über-
steigt. 

Zudem wurde die bestehende Gewerbe-
steuerbefreiung für Photovoltaikanlagen-
betreiber auf bis zu 30 Kilowatt (peak) 
erweitert. Ferner dürfen Lohnsteuerhilfe-
vereine ihren Mitgliedern zukünftig bei der 
Einkommensteuer und ihren Zuschlagsteu-
ern Hilfe leisten, wenn diese eine wie oben 
beschrieben steuerbefreite Photovoltaikan-
lage betreiben. 
Zudem wird mit Wirkung zum 1. Januar 
2023 für die Lieferung von Solarmodulen 
einschließlich der für den Betrieb einer 
Photovoltaikanlage wesentlichen Kompo-
nenten und der Stromspeicher, die dazu 
dienen, den mit den Solarmodulen erzeug-
ten Strom zu speichern, ein Nullsteuersatz 
bei der Umsatzsteuer eingeführt. Der Null-
steuersatz führt dazu, dass für eine Photo-
voltaikanlage einschließlich der für den 
Betrieb wesentlichen Komponenten und 
der dazugehörigen Stromspeicher in den 
jeweiligen Rechnungen des Leistungsemp-
fängers keine Umsatzsteuer ausgewiesen 
wird (Steuersatz 0 Prozent). In der Folge ist 
es zukünftig nicht möglich beziehungs-
weise erforderlich, die Umsatzsteuer vom 
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Steuerfreibeträge und Förderbeträge für 2023


